
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG): 

§ 15 Pflichten der Beschäftigten 

(1) Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung und 
Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen. 
Entsprechend Satz 1 haben die Beschäftigten auch für die Sicherheit und Gesundheit der Personen 
zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind. 
(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschäftigten insbesondere Maschinen, Geräte, 
Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie Schutzvorrichtungen und 
die ihnen zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß zu verwenden. 
 

§ 16 Besondere Unterstützungspflichten 

(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von ihnen 
festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit sowie jeden an den 
Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich zu melden. 
(2) Die Beschäftigten haben gemeinsam mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
den Arbeitgeber darin zu unterstützen, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten 
bei der Arbeit zu gewährleisten und seine Pflichten entsprechend den behördlichen Auflagen zu 
erfüllen. Unbeschadet ihrer Pflicht nach Absatz 1 sollen die Beschäftigten von ihnen festgestellte 
Gefahren für Sicherheit und Gesundheit und Mängel an den Schutzsystemen auch der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder dem Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch mitteilen. 
 
 
 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): 

§ 242 Leistung nach Treu und Glauben 

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf 
die Verkehrssitte es erfordern. 
 

§ 278 Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte 

Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, deren er sich 
zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes 
Verschulden. Die Vorschrift des § 276 Abs. 3 findet keine Anwendung. 
 

 

§ 611 Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag 

(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen 
Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 
(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein. 
 

§ 618 Pflicht zu Schutzmaßnahmen 

(1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er zur Verrichtung der 
Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner 
Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete gegen Gefahr 
für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet. 



(2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte in 
Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit 
diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die 
Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind. 
(3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des 
Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden auf seine Verpflichtung zum 
Schadensersatz die für unerlaubte Handlungen geltenden Vorschriften der §§ 842 bis 846 
entsprechende Anwendung. 
 
 
 
 
 
 

 

Sozialgesetzbuch (SGB VII) 

§ 22 Sicherheitsbeauftragte 

(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der Unternehmer unter Beteiligung 
des Betriebsrates oder Personalrates Sicherheitsbeauftragte unter Berücksichtigung der im 
Unternehmen für die Beschäftigten bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren und der Zahl der 
Beschäftigten zu bestellen. Als Beschäftigte gelten auch die nach § 2 Abs. 1 Nr. 2, 8 und 12 
Versicherten. In Unternehmen mit besonderen Gefahren für Leben und Gesundheit kann der 
Unfallversicherungsträger anordnen, daß Sicherheitsbeauftragte auch dann zu bestellen sind, wenn 
die Mindestbeschäftigtenzahl nach Satz 1 nicht erreicht wird. Für Unternehmen mit geringen Gefahren 
für Leben und Gesundheit kann der Unfallversicherungsträger die Zahl 20 in seiner 
Unfallverhütungsvorschrift erhöhen. 
(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchführung der Maßnahmen zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen, insbesondere sich von dem 
Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen 
und persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für 
die Versicherten aufmerksam zu machen. 
(3) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht 
benachteiligt werden. 

 

Bei den Mitwirkungsrechten der MAVO ist die Beschwerde das direkte Mittel, für die Prävention 

kommen die allg. Aufgaben, Nr. 7, Zustimmung, Antrag und Dienstvereinbarung in Betracht. 

§ 26 Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung 
(1) Der Dienst in der Kirche verpflichtet Dienstgeber und Mitarbeitervertretung in besonderer 
Weise, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und sich bei der Erfüllung der Aufgaben 
gegenseitig zu unterstützen. Dienstgeber und Mitarbeitervertretung haben darauf 
zu achten, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Recht und Billigkeit 
behandelt werden. In ihrer Mitverantwortung für die Aufgabe der Einrichtung soll 
auch die Mitarbeitervertretung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Verständnis 
für den Auftrag der Kirche stärken und für eine gute Zusammenarbeit innerhalb 
der Dienstgemeinschaft eintreten. 
(2) Der Mitarbeitervertretung sind auf Verlangen die zur Durchführung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Personalakten dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung 
der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters eingesehen werden. 
(3) Die Mitarbeitervertretung hat folgende allgemeine Aufgaben: 
1. Maßnahmen, die der Einrichtung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dienen, 
anzuregen, 
2. Anregungen und Beschwerden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenzunehmen 
und, falls sie berechtigt erscheinen, vorzutragen und auf ihre Erledigung 
hinzuwirken, 
3. die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter und anderer 
schutzbedürftiger, insbesondere älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern, 
4. die Eingliederung ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Einrichtung 
und das Verständnis zwischen ihnen und den anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu fördern, 
5. Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwerbehinderter Mitarbeiterinnen und 



Mitarbeiter anzuregen, 
6. mit den Sprecherinnen und Sprechern der Jugendlichen und der Auszubildenden 
zur Förderung der Belange der jugendlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
der Auszubildenden zusammenzuarbeiten, 
7. sich für die Durchführung der Vorschriften über den Arbeitsschutz, die Unfallverhütung 
und die Gesundheitsförderung in der Einrichtung einzusetzen, 
8. auf frauen- und familienfreundliche Arbeitsbedingungen hinzuwirken, 
9. die Mitglieder der Mitarbeiterseite in den Kommissionen zur Behandlung von Beschwerden 
gegen Leistungsbeurteilungen und zur Kontrolle des Systems der Leistungsfeststellung 
und –bezahlung zu benennen, soweit dies in einer kirchlichen 
Arbeitsvertragsordnung vorgesehen ist. 
 
§ 36 Zustimmung bei Angelegenheiten der Dienststelle 
(1) Die Entscheidung bei folgenden Angelegenheiten der Dienststelle bedarf der Zustimmung 
der Mitarbeitervertretung, soweit nicht eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung 
oder eine sonstige Rechtsnorm Anwendung findet: 
1. Änderung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, einschließlich der Pausen 
sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage, 
2. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan und zur Urlaubsregelung, 
3. Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, 
4. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozialer Einrichtungen, 
5. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
6. Richtlinien für die Gewährung von Unterstützungen, Vorschüssen, Darlehen und 
entsprechenden sozialen Zuwendungen, 
7. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht durch Rechtsnormen oder durch 
Ausbildungsvertrag geregelt, 
8. Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, 
das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter zu 
überwachen, 
9. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen, 
10. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung von wesentlichen wirtschaftlichen 
Nachteilen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Schließung, 
Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Einrichtungen oder wesentlichen 
Teilen von ihnen, 
11. Festlegung des Bereitschaftsdienstentgeltes, soweit eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung 
dies vorsieht. 
12. Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes, soweit eine kirchliche 
Arbeitsvertragsordnung dies vorsieht. 
 
§ 37 Antragsrecht 
(1) Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Angelegenheiten ein Antragsrecht, soweit 
nicht eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung oder eine sonstige Rechtsnorm Anwendung 
findet: 
1. Änderung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, einschließlich der Pausen 
sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage, 
2. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan und zur Urlaubsregelung, 
3. Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
4. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozialer Einrichtungen, 
5. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
6. Richtlinien für die Gewährung von Unterstützungen, Vorschüssen, Darlehen und 
entsprechenden sozialen Zuwendungen, 
7. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht durch Rechtsnormen oder durch 
Ausbildungsvertrag geregelt, 
8. Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, 
das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter zu 
überwachen, 
9. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen, 
10. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung von wesentlichen wirtschaftlichen 
Nachteilen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Schließung, 
Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Einrichtungen oder wesentlichen 
Teilen von ihnen, 
11. Festlegung des Bereitschaftsdienstentgeltes, soweit eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung 
dies vorsieht. 
12. Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes, soweit eine kirchliche 
Arbeitsvertragsordnung dies vorsieht. 
 
§ 38 Dienstvereinbarungen 
(1) Dienstvereinbarungen sind in folgenden Angelegenheiten zulässig: 
1. Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die in Rechtsnormen, insbesondere 
in kirchlichen Arbeitsvertragsordnungen, geregelt sind oder üblicherweise 
geregelt werden, wenn eine Rechtsnorm den Abschluss ergänzender 
Dienstvereinbarungen ausdrücklich zulässt. 
2. Änderung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen 
sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage; § 36 Abs. 
2 gilt entsprechend, 
3. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan und zur Urlaubsregelung, 



4. Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, 
5. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozialer Einrichtungen, 
6. Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
7. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
8. Richtlinien für die Gewährung von Unterstützungen, Vorschüssen, Darlehen und 
entsprechenden sozialen Zuwendungen, 
9. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht durch Rechtsnormen oder durch 
Ausbildungsvertrag geregelt, 
10. Durchführung der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
11. Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, 
das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überwachen, 
12. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen, 
13. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung von wesentlichen wirtschaftlichen 
Nachteilen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Schließung, 
Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Einrichtungen oder wesentlichen 
Teilen von ihnen, 
14. Festsetzungen nach § 1b und § 24 Abs. 2 und 3, 

15. Verlängerungen des Übergangsmandats nach § 13d Abs. 1 Satz 4. 

 


